
STADTWFRANKFURT AM MAIN DERMAGISIRAT

DENKMALAMT 60 B
Geschäftsstelle
der Unteren Denkmalschutzbehörde

Stadtvemaltung (Amt 60B], 60275 Frankfurt am Main

Regierungspräsidium Darmstadt

GutleutstraßdU

60327 Frankfurt am Main

Auskunft erteil!

elefon Durchwahl

Zimmer

Ihre Nachricht / Inre Zeichen

IV/F43. 1 0298/12 Gen 8/19
Unsere Zeichen

60B. 13 Hei
Datum

01. 10. 2019

Genehmigungsverfahren nach §16 Abs. 1 Bundes-lmmissionsschutzgesetz
Anlage: Heizkraftwerk D580
Projekt: Modernisierung Gasturbinenneubau E 536
Antrag vom: 18. Juli 2019

Sehr geehrte

das oben genannte Objekt befindet sich in der Umgebung von Kulturdenkmalen. Eine
denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist erforderlich gem. § 18 (2) HDSchG.

Für die beantragte Maßnahme wird die Zustimmung gemäß der §§9, 18 und 20 HDSchG. erteilt,
soweit Bau-, Garten- und Kunstdenkmäler betroffen sind. Die Genehmigungsvoraussetzungen nach §
18 (3) Nr. 1 liegen vor.

Erforderliche Änderungen während der Maßnahme bedürfen ebenfalls der Genehmigung.

Die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen erfolgt direkt an das
Regierungspräsidium.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

- In Durchschrift an das Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bau-wd Kunstdenkmalpflege

Hausanschnft: Kurt-Schumacher-Straße 10. 60311 Frankfurt am Main | RMV-Haltestelte: Borneplalz
Telefon: (069) 212-36199 | Telefax: (069) 212-40539 | Internet: www.denkmalamt-frankfurt.de

Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 830 -12.30 Uhr


